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Report

In vielen Unternehmen in Deutschland, 
insbesondere  bei Kapitalgesellschaften 
(wie GmbHs), sind zur Versorgung der Füh-
rungs kräfte und der Geschäftsleitung  Pen-
sionszusagen erteilt worden. Durch das 
Niedrigzinsumfeld stellen die wachsenden 
Pensionsrück stellungen für viele Unterneh-
men eine große Herausforderung  dar. Auch 
im Hinblick auf einen Unternehmensver-
kauf oder einen Generationswechsel wer-
den Lösungsmöglichkeiten gesucht, um 
die Bilanz zu bereinigen.

Die Auslagerung einer Pensionszusage auf 
einen externen, rechtlich selbstständigen 
Versorgungsträger kann die erhoff te Lö-
sung bringen. Im Vordergrund steht meist 
die wirtschaftliche Enthaftung. Die Auslage-
rung bewirkt nur teilweise auch eine recht-
liche Enthaftung der GmbH – z. B. durch die 
Übertragung des Langlebigkeits- oder Kapi-

talmarktrisikos auf Dritte. Für diesen Wech-
sel des Durchführungsweges kommt unter 
anderem der Pensionsfonds in Betracht.

Durch die Auslagerung von Pensionsver-
pflichtungen erübrigt sich die Bildung der 
Pensionsrückstellungen in der Bilanz. Diese 
werden gewinnerhöhend aufgelöst. Dem 
steht der entsprechende Liquiditätsab-
fluss an den externen Versorgungsträger 
gegenüber. Das Unternehmen profitiert 
von verbesserten Bilanzkennzahlen, stei-
gender Bonität sowie eine günstigere Be-
standsaufnahme („Due Diligence“) im Zu-
sammenhang mit einer Nachfolgeregelung. 

Der Pensionsfonds wurde mit Wirkung zum 
1. Januar 2002 in Deutschland eingeführt. 
Die betriebliche Altersversorgung sollte 
durch einen zusätzlichen Durchführungs-
weg gestärkt werden, der Unternehmen in 

die Lage versetzt, bestehende bilanzielle 
Versor gungs  verpflichtungen auf einen 
renditeorientierten Durchführungsweg 
aus  zugliedern. 

Mit Novellierung des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) in 2005 hat der Pensi-
onsfonds weiter an Attraktivität gewonnen, 
da er mit und ohne versicherungsförmige  
Garantien kalkulieren kann. Die Bandbreite 
von Pensionsfonds-Angeboten ist groß. Der 
Preis hängt naturgemäß vom Umfang der 
Leistungsgarantie ab. Bei einem Pensions-
fonds handelt es sich um eine rechtsfähige 
Versorgungseinrichtung gemäß Betriebsren-
tengesetz (BetrAVG), die dem Versorgungs-
berechtigten oder seinen Hinterbliebenen 
einen Rechtsanspruch gewährt. Dadurch er-
fährt z. B. auch der Gesellschafter-Geschäfts-
führer (GGF) optimalen Insolvenzschutz 
unmittelbar aus dem Gesetz (§ 236 VAG). 

Pensionszusagen:
Wenn die Rückstellungen in der Bilanz stören 
Wirtschaftliche Enthaftung durch Auslagerung auf einen Pensionsfonds
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Unverfallbare Anwartschaften und laufen-
de Leistungen von Arbeitnehmern unter-
liegen der gesetzlichen Insolvenzsicherung 
durch den Pensions-Sicherungs-Verein 
(PSVaG). Die Beitragslast für den Arbeitge-
ber zur Insolvenzsicherung reduziert sich 
jedoch im Vergleich zur Pensionszusage 
um 80 Prozent.

Pensionsfonds mit und ohne 
versicherungsförmige Garantien

Seit der VAG-Novelle können die zur De-
ckung notwendigen Beiträge gemäß in-
ternationaler Standards gerechnet werden 
und fallen dadurch deutlich geringer aus. 
Der Pensionsfonds ist nicht mehr verpfl ich-
tet, Anwartschaften und laufende Renten-
zahlungen mit einer versicherungsförmi-
gen Garantie zu versehen.
Er kann wahlweise auch einen höheren 
Zins als den aufsichtsrechtlichen Garan-
tiezins ansetzen, sofern dieser noch an-
gemessen ist.

Zurzeit kalkulieren Pensionsfonds bei der 
Übertragung von laufenden Rentenleis-
tungen mit einem Zins zwischen 0,9 (ga-
rantieförmig) und 5,0 Prozent. Je höher 
der Kalkulationszins angesetzt wird, des-
to geringer ist der Finanzbedarf des Pen-
sionsfonds. 
Diesem Vorteil steht die generelle Nach-
schusspfl icht des Unternehmens gegen-
über. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber 
dem nicht versicherungsförmigen Pen-
sionsfonds weitere Finanzmittel zur Ver-
fügung stellen muss, wenn sich die Do-
tierung im Zeitablauf als unzureichend 
erweist. Dies kann sich beispielsweise er-
geben, wenn der Pensionsfonds den kal-
kulierten Zins nicht erwirtschaftet. 
Umgekehrt kann es auch zu einer Über-
dotierung kommen, wenn sich die Ka-
pitalanlage besser entwickelt als der 
kalkulierte Zins. Diese kann an den Ar-
beitgeber ausgezahlt werden oder als 
Puff er für eventuelle Nachzahlungen die-
nen. Aufgrund der möglichen Nachschuss-
pfl icht wird dieses gelockerte Verfahren 
als eingeschränkte Garantie bezeichnet. 
Dies ermöglicht der GmbH eine „fi nanzier-
bare“ Übertragung des erdienten Teils der 
Versorgungszusage auf den Pensionsfonds.
Seit der VAG-Reform aus dem Jahr 2013 
darf der Pensionsfonds auch Kapitalleis-
tungen zusagen, was die Auslagerung von 
Pensionszusagen mit Kapitalbestandteilen 
stark erleichtert.

Auslagerung erdienter 
Anwartschaften oder laufender 
Renten

Bereits erdiente Ansprüche des Versor-
gungsberechtigten (Past Service) können 
durch einen Einmalbeitrag über einen 
Pensionsfonds vollständig ausfi nanziert 
werden. Dies führt zur Aufl ösung der ge-
mäß § 6a EStG gebildeten Pensionsrück-
stellungen in der Unternehmensbilanz. 
Der Pensionsfonds kalkuliert die Kosten 
der Pensionszusage deutlich realitätsnä-
her  ein als die Steuerbilanz. In der Steu-
erbilanz ist zwingend ein Zins von 6 Pro-
zent sowie vergleichsweise hohe und 
konservative Sterblichkeiten nach den 
Heubeck-Richttafeln zu verwenden. Der 
Pensionsfonds kalkuliert mit Versicherer-
Sterbetafeln und einem Zins zwischen 0,9 
Prozent und 5,0 Prozent. Im Ergebnis be-
steht somit ein erhöhter Liquiditätsbedarf, 
um die bereits erdiente Versorgung auf 
den Pensionsfonds zu übertragen. Da der 

Einmalbeitrag zum Pensionsfonds höher 
ist als die auszubuchende Pensionsrück-
stellung nach § 6a EStG, kommt es zwin-
gend zu einem steuerbilanziellen Verlust.
Durch die Auslagerung kann die Handels-
bilanz um die Pensionsrückstellung gekürzt 
werden. Damit verbessern sich Bilanz-
kennzahlen, wie zum Beispiel die Eigen-
kapitalquote.

Die Zahlungen eines Arbeitgebers an ei-
nen Pensionsfonds zur Übernahme beste-
hender Versorgungsverpfl ichtungen oder 
Versorgungsanwartschaften sind für den 
Versorgungsberechtigten nach § 3 Nr. 66 
EStG aber nur dann lohnsteuerfrei, wenn 
der durch die Auslagerung entstehende 
Verlust steuerlich auf mehrere Jahre ver-
teilt  wird. Hierzu ist ein – nicht ablehnba-
rer – Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG beim 
Betriebsstättenfi nanzamt zu stellen. 
Der Einmal beitrag zum Pensionsfonds 
kann dann im Jahr der Übertragung nur bis 
zur Höhe der aufzulösenden Pensionsrück-
stellung steuerlich geltend gemacht wer-

/  Auslagerung: Kombi-Modell

/  Anteil von Pensionsfonds am bAV-Deckungsvermögen

Quelle: aba, Schwind / Klein
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den. Übersteigende Beträge werden in den 
folgenden zehn Jahren als Betriebsausga-
ben gleichmäßig verteilt. Nach Auff assung 
der Finanzverwaltung können nur bereits 
erdiente Ansprüche (Past Service) auf einen 
Pensionsfonds übertragen werden, nicht 
aber Anwartschaften auf künftig noch zu 
erdienende Ansprüche (Future Service).

Zur Ermittlung des Past Service hat sich die 
Finanzverwaltung in einem Schreiben des 
Bundesfi nanzministeriums (10.07.2015) ge-
äußert. Hiernach bestimmt sich der erdien-
te Teil der Versorgungsanwartschaft nach 
§ 2 BetrAVG – also zeitratierlich nach dem 
Verhältnis der zurückgelegten Dienstzeit 
zu der bis zum Rentenbeginn möglichen 
Dienstzeit (m/n-tel-Methode). 
Bei steuerlich beherrschenden GGF tritt 
an die Stelle des Dienstbeginns der Zusa-
gebeginn (s/t-Verfahren).

Außerdem stellt das Ministerium klar, 
dass bei der Ermittlung der sofort als Be-
triebsausgaben abzugsfähigen Aufwen-
dungen auf die am vorangegangenen 
Bilanzstichtag gebildete Pensionsrück-
stellung abzustellen ist. Es ist nur der Teil 
der Pensionsrück stellung anzusetzen, der 
aufgrund der Übertragung des erdienten 
Anteils auf den Pensionsfonds aufzulösen 
ist. Eine aus anderen Gründen aufzulösen-
de Pensionsrückstellung (z. B. Übertra-
gung des Future Service auf eine Unter-
stützungskasse, Teil-Verzicht) ist nicht zu 
berücksichtigen.
Sollte es zu einer Nachdotierung kommen, 
müssen die Betriebsausgaben (Prämie für 
Nachdotierungen des Pensionsfonds) über 
zehn Jahre verteilt werden.

Was passiert mit dem Future 
Service?

Für die Ausfi nanzierung der noch zu er-
dienenden Ansprüche (Future Service) 
ist der steuerliche Dotierungsrahmen für 
den Pensionsfonds begrenzt (2020: max. 
6.624 EUR) und damit für eine Vielzahl 
von Versorgungsverpflichtungen nicht 
ausreichend.
Ein beherrschender GGF kann auf die noch 
nicht erdienten Anwartschaften steuer-
unschädlich verzichten. Die Zusage wird 
in Höhe des Past Service „eingefroren“. 
Der GGF verzichtet somit auf das wei-
tere Anwachsen seiner Versorgungsan-
wartschaften. 
Eine Reduzierung des Future Service von 
Arbeitnehmern ist hingegen nur bei Vor-
liegen sachlich proportionaler Gründe 

möglich. Soll eine vollständige Auslage-
rung bereits erdienter und künftiger Ver-
sorgungsansprüche erfolgen, bietet sich 
die Kombination aus Unterstützungskasse 
und Pensionsfonds nach § 3 Nr. 66 EStG an.
Der noch zu erdienende Teil wird durch 
laufende Beitragszahlung an die Unterstüt-
zungskasse ausgelagert und der bereits er-
diente Teil der Versorgung über den Pen-
sionsfonds gegen Einmalbeitrag abgelöst.

Steuerliche Behandlung der 
Versorgungs leistungen

Die Leistungen aus dem Pensionsfonds 
zählen zu den sonstigen Einkünften und 
sind nach § 22 Nr. 5 EStG in voller Höhe 
steuerpflichtig. Abzusetzen hiervon ist 
der Altersentlastungsbetrag. Leistungen 
aus einer Pensionszusage bzw. einer Un-
terstützungskasse sind nach § 19 Abs. 
2 EStG als Versorgungsbezüge zu 
behandeln. Hier kann der – im 
Vergleich zum Altersent-
lastungsbetrag hö-
here – Versorgungs-
freibetrag und der 
Zu s c h l a g  z u m 
Versorgungsfrei-
betrag geltend 
gemacht werden. 
Eine Besteuerung 
der Leistungen aus 
einer Pensionszusa-
ge fällt i. d. R. gerin-
ger aus als bei Leis-
tungen aus einem 
Pensionsfonds. Bei 
der Übertragung von Pensionszusagen 
mit bereits laufenden Leistungen auf ei-
nen Pensionsfonds ist eine Besonderheit zu 
beachten: Der Versorgungsfreibetrag und 
der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
wird bei der Besteuerung nach § 22 Nr. 5 
EStG berücksichtigt.

Fazit

Die Auslagerung von Pensionsverpflich-
tungen aus einer Pensionszusage auf ei-
nen Pensionsfonds kann eine ausgezeich-
nete Möglichkeit zur Verbesserung des 
Bilanzbildes, zur Erleichterung der Unter-
nehmensnachfolge bzw. des Unterneh-
mensverkaufs sein. 
Aber auch die Optimierung der Insolvenz-
sicherung für GGF und die Reduzierung der 
Kosten für die Insolvenzsicherung für Ar-
beitnehmer können gute Gründe für eine 
Auslagerung sein. 

Wichtig: Jeder Fall sollte eingehend be-
trachtet werden. Die individuelle Situati-
on des Unternehmens und die Bedürfnis-
se der Versorgungsberechtigten stehen 
hierbei im Vordergrund. Gerne stehen wir 
unseren Mitgliedern zur Seite.

Past- und Future Service

Eine Versorgungszusage wird als Gegen-
leistung für Betriebstreue erteilt, die erst 
zur vereinbarten Altersgrenze vollständig 
erbracht ist. 

Past Service: 
Anteil der zugesagten Versorgungsleis-
tungen, der durch die bis zum Stichtag 
bereits zurückgelegte Dienstzeit, schon 
erdient wurde.

Future Service: 
Anteil der zugesagten Versorgungsleis-
tungen, der durch die noch ausstehende 
Dienstzeit vom Stichtag bis zur Altersgren-
ze noch erdient werden muss.
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www.ipv.de

Alle Vorteile des IPV unter:

/  Premiumvorsorge 
     für Unternehmen
     mit dem IPV 

/ Unsere Vorteile  
     für  Firmenmitglieder

12,- EUR

IPV-Jahresbeitrag

IPV-Rechtsauskunft

Firmenmitglieder erhalten Rechtsauskünfte durch unsere 
qualifi zierten und neutralen IPV-Berater zu allen:

/ rentenrechtlichen
/ steuerrechtlichen
/ versicherungsrechtlichen
/ arbeitsrechtlichen und
/ insolvenzrechtlichen

Fragen der Alters- und 
Gesundheitsversorgung.

IPV-Tarifvorteil
Bessere Leistung für IPV-Firmenmitglieder

Erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter durch die Premiumvor-
sorge für Unternehmen exklusive Tarife mit vergünstigtem 
Versicherungsbeitrag bzw. höherer Versicherungsleistung. 
Profi tieren Sie von den Vorteilen des Gruppentarifs: 
Die Arbeitnehmer erhalten somit eine höhere Versorgungs-
leistung als im Einzeltarif.

Ihr neutraler Ansprechpartner für die Geschäfts- 
führung und Personalabteilung

Für komplexe rechtliche Beratungen und für 
versicherungsmathematische Tätigkeiten 
zur betrieblichen Altersversorgung steht die 
Industrie-Pensions-Management GmbH 
(IPM GmbH) zur Verfügung. Als registrierter 
Rechtsdienstleister erbringt die IPM GmbH 
Leistungen neutral, provisions- und produk-
tunabhängig. Weitere Informationen zur IPM 
GmbH unter: 
www.ipm-bav.de

Impressum
Herausgeber:
Industrie-Pensions-Verein e. V.
Niederwallstr. 10, 10117 Berlin
Tel. 030 206732-0, Fax -333
info@ipv.de / www.ipv.de

verantwortlich für den Herausgeber:
Wolfgang Peters, peters@ipv.de

Bildnachweis:
S. 1: © Jacob Lund/shutterstock.com
S. 3: © Rido/shutterstock.com

Druck: LASERLINE Digitales Druckzentrum
Bucec & Co. Berlin KG 
Selbstverlag
Stand: Februar 2020
Alle weiteren Publikationen des IPV können Sie 
unter publikation@ipv.de anfordern.

Oldenburgische Landesbank AG – Ihr Spezialist für die betriebliche Altersvorsorge
Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) ist ein modernes, in Norddeutschland verankertes Finanzinstitut, das 
seine Kunden unter den beiden Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer deutschlandweit betreut. Die Bank steht 
für zeitgemäße Services für Privat- und Geschäftskunden einschließlich kompetenter Beratung und komplexen Finan-
zierungslösungen im Private Banking, Wealth Management und im Bereich der Freien Berufe, für maßgeschneiderte 
Lösungen im Geschäft mit Firmen- und Unternehmenskunden sowie für besondere Expertise bei Spezialfi nanzierun-
gen. Mit einer Bilanzsumme von rund 20 Milliarden Euro und mehr als einer Milliarde Euro Eigenkapital weist die Bank
eine zukunftsfähige Größe und eine solide Kapitalbasis aus.

Unser Angebot für Sie im Überblick:

Überprüfung von Pensionszusagen
Neuordnung von Pensionsverpfl ichtungen
Nutzung des Niedrigzinsumfeldes
Optimierung von Bilanzdarstellungen

Ihr Ansprechpartner:

Ingo Stellmach
Spezialist betriebliche Altersversorgung
Oldenburgische Landesbank AG
Stau 15/17
26122 Oldenburg
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